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Der Vergleich verschiedener Angebote
ist auch in diesem Punkt wichtig, ist
doch die Rede vom «Rahmen der
finanziellen Möglichkeiten» einer
Vorsorgeeinrichtung.

Art. 36: Anpassung an die Preisentwicklung

Abs. 1: Hinterlassenen- und Invalidenrenten,

deren Laufzeit drei Jahre überschritten
hat, werden bis zum 65. bzw. 62. Altersjahr
nach Anordnung des Bundesrates der
Preisentwicklung angepasst.
Abs. 2:Die Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen

ihrer finanziellen Möglichkeiten
Bestimmungen über die Anpassung der laufenden

Renten in den übrigen Fällen zu erlassen.

Für die Anpassung an die Preisentwicklung

wird wesentlich sein, wie weit eine
Vorsorgeeinrichtung willens und in der
Lage ist, Überschüsse dafür einzusetzen.

Selbständ igerwerbende

Im BVG folgen einige Artikel über den
Anschluss von Selbständigerwerbenden.

Wie bisher können Selbständigerwerbende,

die dem Obligatorium nicht
unterstehen, bei der Pensionskasse
ihrer Berufsverbände SIA, STV, BSA und
FSAI zu gleichen Bedingungen eintreten

wie Arbeitnehmer.
Die Bestimmungen über Organisation,
Rechtsträger, Sicherheitsfonds,
Aufsicht, Finanzierung sowie Rechtspflege
und Strafbestimmungen betreffen vor
allem die Vorsorgeeinrichtungen, welche

das Obligatorium durchführen.
Diese Bestimmungen sind daher hier
nicht näher dargelegt.

Steuerrechtliche Behandlung

Art. 80 BVG:Vorsorgeeinrichtungen

Dieser Artikel behandelt die Befreiung
der Vorsorgeeinrichtungen von den
Steuern.

Art. 81 BVG: Steuerabzug von
Beiträgen
Abs. i:Die Beiträge der Arbeitgeber an
Vorsorgeeinrichtungen gelten bei den direkten
Steuern des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden als Geschäftsaufwand.

Die Arbeitgeberbeiträge sind steuerlich
also gleich zu behandeln wie bei der
AHV.
Abs. 2: Die von den Arbeitnehmern und
Selbständigerwerbenden an Vorsorgeeinrichtungen

nach Gesetz oder reglementarischen

Bestimmungen geleisteten Beiträge
sind bei den direkten Steuern des Bundes,
der Kantone und der Gemeinden abziehbar.
Abs. 3: Für den versicherten Arbeitnehmer
sind die vom Lohn abgezogenen Beiträge im
Lohnausweis anzugeben; andere Beiträge
sind durch die Vorsorgeeinrichtungen zu
bescheinigen.

Somit können also sicher die
BVG-Minimalbeiträge, aber auch darüber
hinausgehende höhere Beiträge steuerlich
abgezogen werden, soweit sie von der
Vorsorgeeinrichtung reglementarisch
vorgesehen sind. Freiwillig geleistete
Einkaufssummen oder Zusatzbeiträge
hingegen können nicht abgezogen werden.

Art 83 BVG: Besteuerung der
Leistungen
Die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen
und Vorsorgeformen nach Art. 80 und 82
sind bei den direkten Steuern des Bundes,

der Kantone und der Gemeinden in vollem
Umfang als Einkommen steuerbar.

Das ist die Kehrseite der
Steuerabzugsmöglichkeiten für Beiträge, dürfte aber
doch die sauberste Lösung sein.
Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen
(also Rentenansprüche während der
Aktivzeit) sind natürlich nicht zu
versteuern (also kein «Rückkaufswert»
wie bei Lebensversicherungen).

Zu bemerken ist, dass die Bestimmungen

über die Steuern, also die Art. 81,
82 und 83 BVG erst nach drei Jahren
nach Inkrafttreten des BVG anwendbar
werden. Für die Leistungsbesteuerung
gilt sogar eine Übergangszeit von 15

Jahren, wenn das «Vorsorgeverhältnis»,
also der Beitritt zu einer

Vorsorgeeinrichtung, vor dem 1. Januar 1985
bereits bestand.

Die Prämien- und Leistungsstruktur
der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen

wird zwar immer mindestens den
gesetzlichen Forderungen entsprechen.
Da jedoch auch verschiedene
Ausgestaltungsstufen und -möglichkeiten
gewählt werden können, wird es sich
lohnen, in jedem Fall die verschiedenen
Angebotsmöglichkeiten genau zu prüfen

und abzuwägen, damit der optimale
Vorsorgeschutz sowohl für den
obligatorisch zu versichernden Arbeitnehmer
als auch für einen Selbständigerwerbenden

gewählt wird. Im Vordergrund
dieser Prüfung musste für die
Verbandsmitglieder ohne Zweifel ihre eigene

Pensionskasse stehen.

Adresse des Verfassers: P. Senn. Pensionskasse SIA
STV BSA FSAI, c/o Allgemeine Treuhand AG,
Schauplatzgasse 21,3001 Bern, Tel. 031/22 03 82.

Eigenschaften des Spritzbetons und ihre
Prüfung - II. Teil

Von Pietro Teichert, Avegno

Der erste Teü dieses Beitrages, in Heft Nr. 14 veröffentlicht, umfasste allgemeine Ausführungen

zum Werkstoff Spritzbeton. In weiteren Kapiteln wurden Eignungsprüfung, Prüfkörper,

Bohrkerne, Liegezeit, Aussehen und Haftung behandelt. Der zweite Teü gibt Aufschluss
über Volumen, Porosität, Schwinden, Festigkeitsprobleme, Dichtigkeit, Frost- und
Hitzebeständigkeit.

Das Hohlraumvolumen

Erhärteter Spritzbeton besteht aus
Zuschlagstoffen, Zementstein und mehr
oder weniger hydratisiertem Zement
sowie Poren. Diese unterteilt man in
Gesteinsporen der Zuschlagstoffe, in
Gelporen des Zementsteins («Gelporosität»),

in Makroporen («Makroporosi¬

tät») aus etwaigen Lufteinschlüssen
und Verarbeitungsfehlern sowie in
Kapillarporen («Kapillarporosität»), die
bei der Hydratation des Zementes
entstehen. Alle Poren zusammen ergeben
die sogenannte Gesamtporosität [11].

Man bestimmt die Kapillarporosität, zu
welcher man auch die Gelporosität
rechnet, indem man einen zuvor bei
105 bis 110 Grad Celsius getrockneten

Prüfkörper (meist ein Bohrkern von 50
Millimeter Durchmesser) wenige
Millimeter tief ins Wasser stellt. Die Kapillarität

bewirkt, dass sich der Prüfkörper
vollsaugt. Sobald die regelmässigen
Wägungen zeigen, dass keine Gewichtszunahme

mehr erfolgt und somit die
«Gewichtskonstanz» erreicht ist, ergibt sich
aus der «Kapillarwasseraufnahme» das
Volumen der Kapillarporen.

Mit einer zweiten Messung ermittelt
man die Gesamtporosität. Hierfür wird
dem wiederum ofentrockenen Prüfkörper

im Vakuum sämtliche Luft entzogen,

er wird «evakuiert». In diesem
Zustand gibt man Wasser zu. das die unter
Vakuum stehenden Poren füllt. Aus
dem Gewicht der aufgenommenen
Wassermenge erhält man das Volumen
aller Poren. Zieht man davon die zuvor
bestimmte Kapillarporosität ab, bleibt
das Volumen derjenigen Poren übrig,
die durch das natürliche Kapiüarsaug-
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Porosität in Volumenprozent Mittel Minimum Maximum

Probenalter 5 bis 60 Tage

(214 untersuchte Probekörper)

Kapillarporosität

Makroporosität

Gesamtporosität

17.3

3.6

20.9

15.0

Ö.5

17.4

20.7
6.9

24.9

Probenalter 61 Tage bis 4 Jahre

(45 untersuchte Probekörper)

Kapillarporosität

Makroporosität

Gesamtporosität

15.1

4.5

19.6

' o.V"
16.9

17.3
' f-i-

21.3

1 % Gelporen

15 % Kapillarporen

4 % Makroporen

20% Poren

14 % Zementstein

66 % Zuschlagstoffe

Bild 16. Hohlraumanteile von Standardspritzbeton

vermögen nicht gefüllt werden. Dieses
Porenvolumen entspricht bei guter
Betonqualität weitgehend der Makroporosität.

Die Kapillar-, die Makro- und die
Gesamtporosität bezeichnet man als «0p|§?
tigungskennwerte». In Bild 16 sind dafür

von 259 einzelnen Messungen
durchschnittliche und Extremwerte für
Standardspritzbeton zusammengestellt
(Spritzbeton besonderer Zusammensetzung

zeichnet sich schon in jungem Alter

durch Gesamtporositäten unter 17

Volumenprozent aus). Es fällt auf, dass
die Kapillarporosität, und damit die
Gesamtporosität, mit zunehmendem
Alter des Spritzbetons sinkt. Dies ist
auf den verhältnismässig hohen
Zementgehalt und auf dessen zunehmenden

Hydratationsgrad zurückzuführen.
Sofern die nötige Feuchtigkeit vorhanden

ist, dauert die Hydratation des
Zementes im Spritzbeton noch jahrelang
(man bezeichnet dies als «Nachhydratation»).

Die sich dabei bildenden
Zementsteinkristalle wachsen in die Po-

lild 17. Stoffraumverteilung von Spritzbeton

ren hinein und verringern messbar das
Volumen der Kapillaren. Infolgedessen

PmJI der Spritzbeton im Laufe der Zeit
dichter. Die Nachhydratation erklärt
auch, warum die Festigkeit alternden
Spritzbetons so stark zunimmt (worauf
noch ausführlicher eingegangen wird).
Wie Bild 16 zeigt, beträgt das gesamte
Hohlraumvolumen von Standardspritzbeton

durchschnittlich 20 Volumenprozent.
Ist er vollkommen trocken, be-

steht solcher Spritzbeton also zu einem
Fünftel aus Luft (Bild 17). Herkömmlicher

Schalbeton guter Qualität hat eine
Gesamtporosität von etwa 17 bis 18

Volumenprozent.
Der im Vergleich dazu etwas höhere
Hohlraumanteil des Spritzbetons ist auf
dessen besondere Herstellung,
Zementleimviskosität und Beschaffenheit der
Zuschlagstoffe zurückzuführen. Dass
alle drei zugleich auch Form, Grösse
und Verteilung der Poren vorteilhaft
beeinflussen, macht beim Spritzbeton
die bekannten Nachteile hoher Porosität

bei weitem wäl8|j!

Bild 18. Schematisches Schwindrissebild des Spritzbetons bei fachgerechtem Schichtenaufbau
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Besonderheiten der
Spritzbetonporosität

Betrachten wir zuerst die Kapillaren.
Sie entstehen durch die Hydratation des
Zementes und unterscheiden sich
grundsätzlich nicht von denen üblichen
Betons. Anders verhält es sich bei den
Gefügestörungen wie Lunkern und Rissen.

Schwindrisse entstehen, wenn
überschüssiges Anmachwasser vorzeitig

verdunstet oder vom Haftgrund
aufgesaugt wird. Dies geschieht bei den
meist dünn aufgetragenen Spritzbetonschichten

grösstenteils innerhalb von
ein bis drei Tagen. Bei fachgerechter
Nachbehandlung dauert es länger.
Spritzbeton guter Qualität setzt sich aus
zwei bis drei Zentimeter dünnen
Schichten zusammen, die man nacheinander

aufspritzt. Bei jeder Schicht
dauert die Verdunstung bis zum Auftrag

der nächsten Schicht. Je mehr Zeit
also dazwischen verstreicht, desto
höher der Prozentsatz an Schwindrissen,
die sie zu überdecken vermag (Bild 18).
Aus diesem Grund spritzt man die
Schichten nach Möglichkeit im
Abstand von wenigstens zwei bis drei
Tagen. Anders als bei herkömmlichem
Beton, den man ja in einem Arbeitsgang

einbringt, weist Spritzbeton kaum
durchgehende «Störungen» (Kiesnester,

Schwindrisse, Lunkern) auf. Deshalb

ist er auch dichter als normaler
Beton. In den Kapillaren des Spritzbetons
eingeschlossenes Wasser begünstigt
zudem die bereits erwähnte Nachhydratation,

welche die Durchlässigkeit weiter
verringert.
Besonderheiten kennzeichnen auch die
Makroporen des Spritzbetons. Sie sind
mehrheitlich kugelförmig, gleichmässig

verteilt und untereinander ohne
Verbindung. Ihr mittlerer Durchmesser
und ihr gegenseitiger Abstand begünstigen

ihre Funktion als druckmindernde
Expansionsge fasse, falls Wasser in den
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